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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1990

Norm

ASVG §175 Abs2 Z3

BSVG §3 Abs1 Z2

Rechtssatz

Auf die nach § 3 Abs 1 Z 2 BSVG in der Unfallversicherung p5ichtversicherten Angehörigen kann § 175 Abs 2 Z 3 ASVG

in jenen Fällen nicht sinngemäß (analog) angewendet werden, in denen ein Dienstverhältnis zu demjenigen nicht

besteht, der den landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt oder auf

dessen Rechnung und Gefahr er geführt wird.
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Schlagworte

SW: Arbeitsverhältnis
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